
mentar, 3. Aufl., § 10 Rn. 29). Zu
begrüßen ist der Hinweis zu § 11
Nr. 2, S. 1: »Unter Beachtung des
Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit soll die Staatsanwaltschaft dar-
auf hinwirken, daß bei Zuwider-
handlungen gegen Weisungen Ju-
gendarrest nur verhängt wird, wenn
mildere Maßnahmen, z.B. eine
formlose Ermahnung, nicht ausrei-
chen« – die Problematik des »Un-
gehorsamsarrestes« ist durch seine
Reduzierung zu entschärfen. Auch
stellt die Formulierung zu § 18
Nr. 2, wonach der Erziehungsge-
danke nicht dazu führen darf, »daß
die obere Grenze schuldangemes-
senen Strafens überschritten wird«,
einen gegenüber einer teilweise ab-
weichenden Gerichtspraxis bedeut-
samen Wegweiser dar.

Überflüssige Hinweise

Anzuerkennen ist das Bemühen,
die neuen Richtlinien »abzu-
specken«. Im Vergleich zu den al-
ten Richtlinien ist an vielen Stellen
gekürzt worden, zum Teil gibt es
aber auch Ausweitungen. Richtlini-
en sind keine Richtlinien mehr,
wenn sie überflüssig sind, wenn
sich die Regelung bereits aus dem
Gesetz ergibt. Der Wert hilfreicher
Hinweise (s. 1.) wird damit verrin-
gert; überflüssige Hinweise (s. z.B.
Richtlinie zu § 1 Nr. 1, Richtlinie
zu § 5, Richtlinie zu § 10 Nr. 7)
sind insoweit kontraproduktiv.

Anmaßende Hinweise

Rechtskultur lebt von der Streit-
kultur, Streitkultur lebt von Argu-
menten. In Richtlinien kann nicht
argumentiert werden, sie geben ei-
ne Richtung vor. Soweit sich ein-
deutige Meinungen herausgebildet
haben, ist dies legitim. Anmaßend
werden Hinweise, wenn im Mei-
nungsstreit eine Position auf diese
Art und Weise durchgesetzt werden
soll. Hierfür zwei Beispiele:
• In der Richtlinie zu § 3 Nr. 2

wird für die Staatsanwaltschaft
der Weg vorgegeben, bei Fest-
stellung der fehlenden Verant-
wortlichkeit gem. § 3 JGG die
Einstellung des Verfahrens gem.
§ 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 JGG an-
zuregen, sofern die Anklage be-
reits erhoben ist. Daß auch ein
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Vorbehalt der abweichenden Ein-
zelfallentscheidung stehen, worauf
in der Einführung hingewiesen
wird: »…, von denen wegen der
Besonderheit des Einzelfalles abge-
wichen werden kann«. Die Not-
wendigkeit, die unterschiedlichen
kriminalpolitischen Vorstellungen
in den Landesjustizverwaltungen
»unter einen Hut zu bringen«,
mußte notwendigerweise den Ab-
strahierungsgrad verstärken. So fal-
len auch die ländereigenen Richtli-
nien zur Diversion, zur Haftent-
scheidungshilfe, zum Täter-Opfer-
Ausgleich konkreter aus.

Hilfreiche Hinweise

In einzelnen, vereinzelten Richt-
linien werden weiterführende Hin-
weise gegeben. So ist der Hinweis
zu § 10 Nr. 2, wonach die Betreu-
ungsweisung gegenüber Jugendli-
chen nur sinnvoll ist, wenn die Er-
ziehungsberechtigten zustimmen,
zu begrüßen. Zwar darf in das Er-
ziehungsrecht der Eltern kraft aus-
drücklicher gesetzgeberischer An-
ordnung (s. Art. 6 Abs. 2 Satz 2
Grundgesetz) eingegriffen werden
(umstritten; s. hierzu umfassend
Kremer, Der Einfluß des Eltern-
rechts aus Art. 6 Abs. 2, 3 Grund-
gesetz auf die Rechtmäßigkeit der
Maßnahmen des JGG, 1984). Das
Präventionsziel verlangt aber, evtl.
entgegenstehende Einflußnahmen
der Eltern zu berücksichtigen und
möglichst einvernehmliche, zumin-
dest tolerierte Maßnahmen zu er-
greifen. Auch ist positiv zu regi-
strieren, daß in der Richtlinie zu
§ 10 Nr. 4 der Täter-Opfer-Aus-
gleich als besonders geeignete Re-
aktion auf Straffälligkeit herausge-
hoben wird (»… verdient im ge-
samten Verfahren Beachtung«) und
daß insoweit insbesondere § 45
Abs. 2 JGG aufzuwenden ist. In
der Tat kommt dieser informellen,
autonomen Erledigung Vorrang zu
vor einem mit Weisung angeordne-
ten Täter-Opfer-Ausgleich. Wie in
den früheren Richtlinien ist in der
Nr. 6 zu § 10 die umstrittene Ko-
stentragung für Weisungen ange-
sprochen, ohne allerdings die Kon-
sequenz aus den Regelungen des
KJHG zu ziehen (s. hierzu Bizer,
ZfJ 1992, S. 616 ff.; P. Mayer,
DVJJ-Journal 1/1993, S. 62 sowie
demnächst Ostendorf, JGG-Kom-
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Die ersten Richtlinien datieren
vom 15. Februar 1955, knapp

zwei Jahre nach Inkrafttreten des
JGG 1953. Zwischenzeitlich wur-
den Veränderungen vorgenommen.
Mit dem ersten Änderungsgesetz
zum JGG vom 30. August 1990
entsprachen viele Hinweise nicht
mehr der Gesetzeslage. Trotz Anre-
gungen für einen gänzlichen Ver-
zicht (s. Ostendorf, JGG-Kommen-
tar, Vorwort zur 2. Aufl.) wurde
vom Justizministerium Baden-
Württemberg ein »Rohentwurf«
vorgelegt, der in den Landesjustiz-
verwaltungen beraten wurde. Ju-
stizverbände, die Jugendgerichts-
hilfe sowie die Öffentlichkeit wur-
den hierbei nicht eingeschaltet. Im
Rahmen der Justizverwaltung
(Strafrechtsausschuß der Justizmi-
nister und Justizsenatoren der Bun-
desländer) wurde die endgültige
Fassung am 29. März 1994 be-
schlossen.

Die Richtlinien zum JGG sind
somit eine administrative Anwen-
dungshilfe des Gesetzes. Aus der
Praxis wird berichtet, daß sie – wie
auch die Richtlinien zum Straf-
und Bußgeldverfahren (RiStBV) –
zum Teil gesetzesersetzende Funk-
tion annehmen.

Einer solchen Bedeutungszu-
schreibung muß mit Nachdruck
widersprochen werden. Richtlinien
beinhalten eine Gesetzesinterpreta-
tion; sie stehen damit im Wettstreit
mit anderen Gesetzesauslegungen
in Wissenschaft und Praxis. Sie ge-
ben eine bestimmte Sichtweise
wieder, die exekutiv-administrative

Sichtweise, bei der – naturgemäß –
verwaltungsökonomische Gesichts-
punkte eine besondere Bedeutung
gewinnen. Gefordert ist demge-
genüber eine justitielle Gesetzesin-
terpretation, die autonom und un-
abhängig von exekutiv-administra-
tiven Wünschen das Gesetz inter-
pretiert und sich nicht scheut, im
Widerspruch zu derartigen Auffas-
sungen Recht anzuwenden. Die
Gesetzgebungsbefugnis kommt al-
lein der Legislative zu. Einer Bin-
dungswirkung für Richter steht zu-
dem das Unabhängigkeitsprinzip
(Artikel 97 Abs. 1 Grundgesetz)
entgegen. Die Formulierungen in
der Einführung (»Sie enthalten
aber auch Hinweise und Empfeh-
lungen an das Gericht. Soweit die-
se Hinweise nicht die Art der Aus-
führung eines Amtsgeschäftes be-
treffen, bleibt es dem Gericht über-
lassen, sie zu berücksichtigen.
Auch im übrigen enthalten die
Richtlinien Grundsätze, die für das
Gericht von Bedeutung sein kön-
nen.«) vernebeln dies mehr, als dies
zu verdeutlichen. Auch die Jugend-
gerichtshilfe ist aufgrund der kom-
munalen Selbständigkeit nicht an
Ländervorschriften gebunden.
Ebenso ist der Strafverteidiger ein
unabhängiges Organ der Rechts-
pflege. Es bleibt die Bedeutung für
die Staatsanwaltschaft. Die Wei-
sungsgebundenheit von Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälten gibt
zwar formal eine Legitimation für
derartige Richtlinien ab. Ihr Ver-
bindlichkeitsgrad muß aber not-
wendigerweise nicht unter dem

Fragwürdige
Richtlinien
Der Strafrechtsausschuß der Justizminister der
Länder beschloß im März neue Richtlinien zum
JGG. Zum Teil nehmen diese gesetzesersetzende
Funktion wahr. Die exekutiv-administrative Sicht-
weise gewinnt dabei besondere Bedeutung. Kritik
wird laut.

Heribert Ostendorf

JUGENDGERICHTSGESETZ
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Freispruch in Betracht kommt,
um die stigmatisierenden Wir-
kungen einer Eintragung ins Er-
ziehungsregister zu vermeiden
(s. Ostendorf, JGG-Kommentar,
2. Aufl., § 3 Rn. 16), wird unter-
schlagen.

• Obwohl in der Richtlinie zu den
§§ 24 und 25 Nr. 1 ausdrücklich
die Selbständigkeit des Be-
währungshelfers bei der Betreu-
ung betont wird, wird in der Nr.
3 empfohlen, »darauf hinzuwir-
ken, daß der Bewährungshelfer
nicht nur gröbliche und beharrli-
che Verstöße des Jugendlichen
gegen Weisungen, Auflagen, Zu-
sagen oder Anerbieten (§ 25 Satz
4), sondern auch alles Wesentli-
che mitteilt, was ihm über die
Entwicklung des Jugendlichen,
seine Lebensverhältnisse und
sein Verhalten bekannt wird«.
Mit dieser Empfehlung wird die
Arbeit des Bewährungshelfers
nicht nur über das Erforderliche
hinaus reglementiert, sie steht
auch im tendenziellen Wider-
spruch zu der Forderung in der
Nr. 2 nach einem Vertrauensver-
hältnis zu dem Probanden.

Kontraproduktive Hinweise

Die schwerwiegendsten Einwän-
de sind dann zu erheben, wenn
Richtlinien kontraproduktiven Cha-
rakter annehmen, d.h. wenn sie im
Widerspruch zum Gesetz oder zu
kriminologischen Erkenntnissen
stehen.
• In der Richtlinie zu den §§ 24

und 25 Nr. 4 heißt es: »Gegen-
über anderen Personen und Stel-
len wird der Bewährungshelfer
Verschwiegenheit wahren, …«
Diese Formulierung, die aus den
alten Richtlinien übernommen
wurde, erscheint nur als Empfeh-
lung und nicht als gesetzliche
Verpflichtung; sie steht damit im
Widerspruch zu der strafrechtlich
eingeforderten Schweigepflicht
des Bewährungshelfers (§ 203
Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 StGB).

• Ebenso gehen die Mitteilungs-
pflichten gem. Richtlinie zu den
§§ 82 bis 85 V Nr. 6 und VI Nr.
4 über die gesetzgeberisch be-
grenzten Mitteilungspflichten
des § 70 JGG hinaus; dies ist
weder mit den Konsequenzen,
die das Bundesverfassungsge-

richt aus dem informationellen
Selbstbestimmungsrecht gezo-
gen hat (BVerfGE 65, 1), verein-
bar noch rechtssystematisch ver-
tretbar.

• Der schwerwiegendste Einwand
ist gegenüber der Richtlinie zu
§ 17 Nr. 1 zu erheben. Dort heißt
es im Satz 2: »Sie – sc. die Ju-
gendstrafe – soll in erster Linie
der Erziehung dienen und darf
deshalb mit der Freiheitsstrafe
nicht gleichgesetzt werden.«
Zunächst einmal ist Jugendstrafe
Freiheitsentzug (s. § 17 Abs. 1
JGG). Der junge Mensch erlebt
diesen Freiheitsentzug in der Re-
gel sogar als härtere Strafe als
der Erwachsene, der in der Regel
mehr Lebenserfahrung gesam-
melt hat, Rückschläge erlitten
hat. Für den jungen Menschen
wird die Jugendstrafe mangels
Zeiterfahrungen als Ewigkeit
erlebt (s. Schüler-Springorum,
Festschrift für Jescheck, 1985,
S. 1133). Die Formulierung »…
darf deshalb mit der Freiheits-
strafe nicht gleichgesetzt wer-
den« kann umgekehrt den Ein-
druck vermitteln, als wenn diese
Strafe schon nicht so schlimm
sei; dies wurde mit dem früheren
Zusatz in der Richtlinie »die An-
wendung gleichartiger Grundsät-
ze bei der Strafzumessung würde
zu unrichtigen Ergebnissen
führen« noch deutlicher ausge-
drückt.
Vor allem ist die Legitimation
dieser Jugendstrafe mit einem
Erziehungsanspruch weder nor-
mativ noch kriminologisch halt-
bar. Jugendstrafe hat wie jede
andere strafjustitielle Reaktion
auf Straftaten der Verhinderung
einer Straftatwiederholung zu
dienen. Auch die Befürworter ei-
nes Erziehungsstrafrechts formu-
lieren heute: »Erziehung zum
Legalverhalten« (s. zuletzt
Streng, Zeitschrift für die gesam-
te Strafrechtswissenschaft, Bd.
106 (1994), S. 60 ff.). Hier wird
das Übel »Freiheitsentzug« mit
dem guten Namen der Erziehung
kaschiert. Demgegenüber lautet
die erste These des Arbeitskrei-
ses VIII des 21. Deutschen Ju-
gendgerichtstages in Göttingen:
»Freiheitsentzug ist keine erzie-
herische Reaktion. Die schädli-
chen Wirkungen von stationären
Sanktionen – Jugendarrest und

Massive Eingriffe
Mit einem Verbrechensbekämpfungs-Gesetz will
die Bundesregierung der ›Organisierten Krimina-
lität‹ den Kampf ansagen. Kritiker sehen gravie-
rende Grundrechtseingriffe.

Bernd-Rüdeger Sonnen

VERBRECHENSBEKÄMPFUNGS-GESETZ

Der Deutsche Bundestag hat
das Verbrechensbekämpfungs-

gesetz mit den Stimmen der
Koalitionsmehrheit verabschiedet,
der Bundesrat hat am 10.6.1994
seine Zustimmung verweigert und
das Gesetz zur Änderung des
Strafgesetzbuches, der Strafpro-
zeßordnung und anderer Gesetze
(Verbrechensbekämpfungsgesetz)
abgelehnt. Der Gesetzgebungspro-
zeß geht also weiter. Ohnehin wäre
es überzeugender gewesen, das
umfangreiche Gesetzesvorhaben
nicht kurz vor Ende der Legislatur-
periode und damit mitten im Wahl-
kampf abschließen zu wollen. Ge-
fragt sind ein Höchstmaß an
rechtsstaatlicher Sensibilität sowie
übergreifendes, langfristig per-
spektivisches Denken und nicht
nur kurzatmiger Aktionismus im
Ringen um die Wählergunst.

Die Zielsetzung des Verbre-
chensbekämpfungsgesetzes wird

wörtlich wie folgt umschrieben:
»Zur wirksameren Bekämpfung

der Kriminalität sind im Bereich
des Straf- und Strafverfahrensrechts
sowie des Ausländer- und Asylver-
fahrensrechts zusätzliche Maßnah-
men mit dem Ziel vorzusehen,
• rechtsextremistischen und aus-

länderfeindlichen Ausschreitun-
gen mit allen zu Gebote stehen-
den rechtsstaatlichen Mitteln
nachdrücklich und entschlossen
zu begegnen,

• den Belangen der Opfer von
Straftaten stärkeres Gewicht zu
verleihen,

• Strafverfahren zu koordinieren,
zu vereinfachen und zu be-
schleunigen,

• die gesetzlichen Grundlagen zur
Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität in Teilbereichen
fortzuentwickeln sowie

• die Vorschriften über die Aus-
weisung straffällig gewordener

Jugendstrafvollzug – sowie U-
Haft sind seit langem bekannt
und werden durch kriminalisti-
sche und kriminologische Unter-
suchungen belegt« (Mehrfach
Auffällige – Mehrfach Betroffe-
ne/Erlebnisweisen und Reakti-
onsformen, Dokumentation des
21. Deutschen Jugendgerichtsta-
ges vom 30.09. bis 04.10.1989 in
Göttingen, herausgegeben von
DVJJ, 1990, S. 485). Jugendstra-
fe ist das letzte Mittel zum
Schutze der Gesellschaft vor
weiteren schweren Straftaten, sie
ist als Gemeinschaftsnotwehr le-
gitimiert. Etwas anderes ist es, in
dieser Zeit der notwendigen Si-
cherung der Gesellschaft vor

weiteren Straftaten Bemühungen
zur Resozialisierung zu verlan-
gen – das ist aber erst eine For-
derung an den Vollzug der Ju-
gendstrafe und keine Richtlinie
für die Verhängung der Jugend-
strafe.

Prof. Dr. Heribert Ostendorf ist
Generalstaatsanwalt des Landes

Schleswig-Holstein und Mit-
Herausgeber dieser Zeitschrift

Hinweis:

Vgl. auch die ausführliche Stellung-
nahme im DVJJ-Journal 2/1994
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